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(2) Der Ordnungsstrafbescheid ist dem Betroffenen 
gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen. Die Zustel
lung kann auch durch die Deutsche Post nach den Vor
schriften der Zivilprozeßordnung erfolgen. Eine Zustel
lung durch den Gerichtsvollzieher ist nicht zulässig.

§ 6 
Beschwerde

(1) Gegen den Ordnungsstrafbescheid hat der Be
troffene das Recht der Beschwerde an das übergeordnete 
staatliche Organ. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang oder Zustellung des Ordnungs
strafbescheides bei dem staatlichen Organ einzulegen, das 
ihn erlassen hat. Durch die Einlegung beim übergeord
neten staatlichen Organ wird die Frist gewahrt. Die Be
schwerde ist schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu er
klären und gleichzeitig zu begründen.

(2) Erachtet das staatliche Organ, dessen Ordnungs
strafbescheid angefochten wird, die Beschwerde für be
gründet, so hat es ihr binnen einer Woche nach Ablauf 
der Frist des Abs. 1 abzuhelfen. Andernfalls ist die Be
schwerde innerhalb der gleichen Frist an das übergeord
nete staatliche Organ weiterzuleiten. Dieses hat binnen 
drei Wochen — vom Ablauf der Frist des Abs. 1 an ge
rechnet — endgültig zu entscheiden.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
Das für die Beschwerdeentscheidung zuständige staatliche 
Organ kann jedoch die Aussetzung der Vollstreckung an
ordnen.

(4) Gegen Ordnungsstrafbescheide, die vom Vorsitzen
den des Ministerrates, von einem Minister oder Staats
sekretär m. e. G. oder von einem Leiter eines anderen 
zentralen staatlichen Organs erlassen worden sind, ist das 
Recht der Beschwerde nicht gegeben.
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